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Beschaffung von DC-Schnellladeinfrastruktur für Elektro-Flurförderfahrzeuge am 

Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde 

Anlage VB 3: Besondere Vertragsbedingungen für diese Leistung 

 

Die Arbeiten sollen bis zum 31.10.2026 abgeschlossen werden. Sofern dieser Termin nicht 

haltbar ist, sollen die Bieter im Angebot den frühestmöglichen Fertigstellungs- und 

Inbetriebnahmetermin angeben. 

 

Es handelt sich um einen gemeinsamen Bau- und Lieferauftrag mit Schwerpunkt beim 

Bauauftrag auf dem Skandinavienkai in Travemünde. 

Die Baustelleneinrichtung und der Bauablauf erfolgen nach Absprache zwischen AG und AN. 

Die Übergabe und Inbetriebnahme sowie Erstunterweisung erfolgen nach Absprache zwischen 

AG und AN. 

Kontaktdaten für den Auftraggeber (AG) sind: 

Frau Marieke Eilf und Herr Florian Begerow 

Übergeordnet erreichbar über Tel. 04502 / 8078000 und elektro@lhg.com 

 

Gewährleistung: mind. 12 Monate 
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Konventionalstrafen 

Wird der vom Bieter angegebene Fertigstellungs- und Inbetriebnahmetermin um mehr als 14 

Kalendertage überschritten, wird pro Tag eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 %, bezogen auf 

die Nettobestellsumme fällig. Die maximale Strafe ist auf 5 % der Nettobestellsumme (ohne 

Mehrwertsteuer) begrenzt. 

 

Abnahme 

Die Abnahme erfolgt durch einen Beauftragten des Bestellers auf dem Gelände des Bestellers. 

Die Dokumentation ist dem Beauftragten des Bestellers mindestens 14 Tage vor der Abnahme 

gemäß der o. g. Punkte vollständig zu übergeben. 

Sollte bei der Abnahme keine vollständige Dokumentation vorliegen, so erfolgt die Abnahme 

nur mit Einschränkung. 

Die Zahlung der Schluss-Rechnungssumme wird erst angewiesen, wenn die Abnahme ohne 

jede Einschränkung erfolgt ist. 

 

Zahlung: 100% des Bestellwertes nach Lieferung und Inbetriebnahme in Travemünde. 

 

Angebotsgültigkeit: 31.10.2026 (Bindefrist) 


